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IM NAMEN DER REPUBLIK!

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch den Richter Mag. Bernhard SCHILDBERGER, LL.M. als Einzelrichter über die

Beschwerde von XXXX (alias XXXX ), geb. XXXX , StA. Syrien, vertreten durch XXXX , gegen den Spruchpunkt I. des

Bescheides des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 06.06.2017, Zahl: XXXX , betreFend eine Angelegenheit

nach dem AsylG 2005, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung zu Recht erkannt:

A)       Die Beschwerde gegen Spruchpunkt I. wird gemäß § 3 Asylgesetz 2005 als unbegründet abgewiesen.

B)       Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig.

Text

Entscheidungsgründe:

I.       Verfahrensgang:

I.1.    Der Beschwerdeführer XXXX (in der Folge auch „BF“), ein syrischer Staatsbürger, reiste illegal ins österreichische

Bundesgebiet ein und stellte am XXXX einen Antrag auf internationalen Schutz.

I.2.    Im Rahmen der am XXXX erfolgten Erstbefragung durch ein Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes gab der BF

an, dass er wegen des Bürgerkrieges aus XXXX ausgereist sei. 2012 habe es eine Schießerei auf der Straße gegeben. Er

sei schwer verletzt worden, nachdem er an der Schulter getroFen worden sei. Sechs oder sieben Personen seien
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getötet worden. Der Schock sitze heute noch sehr tief. Bei einer Rückkehr drohe ihm der Tod wegen des Krieges.

I.3.    Bei der Einvernahme durch das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (in der Folge „belangte Behörde“, auch

„bB“) am 11.04.2017 gab der BF an, dass er zwei Jahre Kriegszustand in XXXX erlebt habe. Dies sei zwischen 2012 und

2013 gewesen. Eines Tages sei sein Geschäft und sein Haus von einer Rakete des Regimes getroFen worden. Sechs

Nachbarn seien bei diesem AngriF ums Leben gekommen. Auch der BF sei verletzt worden. Er sei damals in Syrien

medizinisch nicht behandelt worden. Deshalb sei er in die Türkei gegangen. Dort sei er operiert worden und die

Granatsplitter seien aus seinem Körper entfernt worden. Seine Familie sei in die Türkei nachgekommen. Aufgrund der

gefährlichen Lage in Syrien hätten sie nicht mehr zurückkehren können.

I.4.    Mit dem angefochtenen Bescheid wies das BFA den Antrag des BF auf internationalen Schutz gemäß § 3 Abs. 1 in

Verbindung mit § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 ab (Spruchpunkt I.). Ihm wurde auf Grundlage des § 8 Abs. 1 AsylG der Status

des subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt (Spruchpunkt II.) sowie gemäß § 8 Abs. 4 AsylG eine befristete

Aufenthaltsberechtigung bis 15.06.2018 (Spruchpunkt III.) erteilt. Der Bescheid wurde am 14.06.2017 zugestellt.

I.5.    Mit Verfahrensanordnung vom 28.06.2017 wurde dem BF gemäß § 52 Abs. 1 BFA-VG XXXX , als Rechtsberater für

das Beschwerdeverfahren zur Seite gestellt.

I.6.    Gegen den Bescheid der bB richtete sich die am 03.07.2017 fristgerecht erhobene Beschwerde.

Zusammengefasst wurde in der Beschwerde ausgeführt, dass der BF wegen seiner Unterstützung der freien syrischen

Armee und wegen seiner Zugehörigkeit zur arabischen Volksgruppe und sunnitischen Glaubensgruppe in Syrien

bedroht sei bzw. verfolgt werde.

I.7.    Die gegenständliche Beschwerde und der bezugshabende Verwaltungsakt wurden dem

Bundesverwaltungsgericht (in der Folge auch „BVwG“) am 06.07.2017 von der bB vorgelegt (OZ 1).

I.8.    Am 20.04.2020 ersuchte das BVwG den BF um Beantwortung mehrerer Fragen und übermittelte aktualisierte

Länderinformationen zur Stellungnahme (OZ 4).

I.9.    Die Staatsanwaltschaft Wien stellte am 27.04.2020, Zl XXXX ein Verfahren wegen § 28a Abs. 1, 5. Fall SMG gegen

den BF ein (OZ 5).

I.10.   Am 11.05.2020 beantwortete der BF die Fragestellungen des BVwG und nahm Stellung zu den übermittelten

Länderinformationen (OZ 7, siehe auch Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.).

I.11.   Am 27.07.2020 wurde eine mündliche Verhandlung für den 11.08.2020 anberaumt (OZ 8).

I.12.    Das BVwG führte in der gegenständlichen Rechtssache am 27.07.2020 eine öFentliche mündliche Verhandlung

durch, an der der BF im Beisein seines bevollmächtigten Vertreters persönlich teilnahm. Ein Vertreter der bB nahm an

der Verhandlung nicht teil (OZ 10).

II.      Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:

II.1.   Feststellungen:

Der entscheidungsrelevante Sachverhalt steht fest.

II.1.1. Zum sozialen Hintergrund des BF:

Der BF führt den Namen XXXX (alias XXXX ), geboren am XXXX , ist Staatsangehöriger der Arabischen Republik Syrien,

Angehöriger der Volksgruppe der Turkmenen und bekennt sich zur sunnitischen Glaubensrichtung des Islam. Die

Muttersprache des BF ist Arabisch. Zudem spricht der BF Türkisch und ein bisschen Deutsch.

Der BF wurde nach seinen Angaben im Dorf XXXX , im Gouvernement XXXX geboren. Der BF ist XXXX aufgewachsen

und hat dort bis zu seinem zwölften Lebensjahr gelebt. Anschließend hat der BF bis zum Jahr 1995 in der Stadt XXXX

gelebt. Danach hat der BF Syrien verlassen und hat für ein Jahr und zwei oder drei Monate im Libanon gelebt und

gearbeitet. Nach seiner Rückkehr nach Syrien hat der BF wieder in der Stadt XXXX gelebt. Der BF hat Syrien

abschließend im Jahr 2013 verlassen. In der Folge lebte der BF ca. zwei Jahre in der Türkei. Danach reiste der BF nach

Europa und stellte am XXXX einen Antrag auf internationalen Schutz in Österreich.

Die Herkunftsregion des BF ist die Stadt XXXX .

https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/2
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https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/8
https://www.jusline.at/gesetz/bfa-vg/paragraf/52


Der BF ist im erwerbsfähigen Alter und ist gesund. Der BF hat eine Narbe unterhalb seines linken Schulterblattes.

Zudem ist über dem linken Schlüsselbein eine Eintrittsnarbe ersichtlich.

In seinem Herkunftsstaat besuchte der BF sechs Jahre lang die Grundschule. Anschließend besuchte der BF die

Mittelschule und das Gymnasium. Danach studierte der BF zwei Jahre lang Jus. Der BF hat das Studium abgebrochen.

Der BF hat in Syrien in einem kleinen Unternehmen seiner Verwandten gearbeitet, wo sie Schuhe hergestellt haben. Im

Jahr 2000 hat der BF ein Lebensmittelgeschäft eröffnet. Er hat dieses bis zu seiner Ausreise betrieben.

Seinen Militärdienst hat der BF von 1992 bis 1994 absolviert. Zudem diente er noch ein weiteres halbes Jahr. Der BF

hat nie an Kampfhandlungen in Syrien teilgenommen. Der BF wurde dazu ausgebildet, einen russischen Panzer „ XXXX

“ mit einer Besetzung von zehn Soldaten zu kommandieren. Der BF ist am Panzer gesessen und hat das Geschütz

bedient. Der BF war ein Soldat niedriger Rangordnung.

In Syrien hat der BF ein Haus. Der untere Teil des Hauses wurde für das Geschäft benutzt, der obere Teil diente als

Wohnbereich. Das Haus wurde durch einen BombenangriF getroFen. Das Haus steht zurzeit leer und das Geschäft

wird von niemandem betrieben. Der BF war in der Lage, in Syrien für sich und seine Familie zu sorgen.

In Syrien war der BF Mitglied der XXXX . Diese Mitgliedschaft ergab sich automatisch mit dem Eintritt in die siebente

Schulkasse.

Nach seinen eigenen Angaben ist der BF in seinem Herkunftsstaat nicht vorbestraft und hatte keine Probleme mit

Behörden. Der BF ist in Österreich strafgerichtlich unbescholten.

Die Eltern und ein Bruder des BF sind bereits verstorben. Ein weiterer Bruder des BF XXXX ist ca. 56 oder 57 Jahre alt.

Er lebt im Dorf XXXX . Er ist Landwirt. Der Bruder XXXX ist ca. 46 Jahre alt. Er lebt in Istanbul. Er ist Schuhmacher und er

arbeitet in einer Schuhfabrik. Die Schwester XXXX ist ca. 58 bzw. 59 Jahre alt und sie lebt an der syrisch-türkischen

Grenze. Sie ist von Beruf Hausfrau. Die Schwester XXXX ist ca. 45 Jahre alt und lebt in Wien. Sie ist mit XXXX verheiratet

und sie ist von Beruf Hausfrau. Zudem hat der BF zwei Onkel väterlicherseits, die im Dorf XXXX leben. Die Geschwister

der Mutter sind bereits verstorben. Der BF steht mit seinem Bruder XXXX in Syrien in Kontakt. Die Lage der Verwandten

in Syrien ist aufgrund der wirtschaftlichen Situation und der Covid-Pandemie schwierig.

Ein NeFe des BF ist Mitglied bei der freien syrischen Armee (FSA). Der BF weiß nicht, welche Funktion dieser NeFe bei

der freien syrischen Armee ausübt. Darüber hinaus sind noch weitere – nicht nahe Verwandte – bei der freien

syrischen Armee. Der Geburtsort XXXX des BF wird von der freien syrischen Armee kontrolliert.

Der BF hat im Jahr 1999 in der Stadt XXXX geheiratet. Der BF hat drei Söhne und zwei Töchter. Seine Ehefrau XXXX ist

am XXXX geboren. Sie lebt in Istanbul/Türkei und ist von Beruf Hausfrau. Sein Sohn XXXX ist am XXXX geboren. Er lebt

in Istanbul/Türkei und arbeitet in einem Restaurant. Sein Sohn XXXX ist am XXXX geboren. Er lebt in Istanbul/Türkei

und arbeitet auch in einem Restaurant. Sein Sohn XXXX ist am XXXX geboren. Er lebt in Istanbul/Türkei und ist zu

Hause und geht nicht zur Schule. Die Tochter XXXX ist am XXXX geboren. Sie lebt in Istanbul/Türkei und ist Schneiderin.

Die Tochter XXXX ist am XXXX geboren. Sie lebt in Istanbul/Türkei und besucht die Schule. Der BF hat mit seiner Familie

in der Türkei Kontakt.

Es wird festgestellt, dass der BF persönlich nicht glaubwürdig ist.

II.1.2. Zu den Fluchtgründen des BF:

Der BF stellte am XXXX einen Antrag auf internationalen Schutz in Österreich. Seinen Antrag auf internationalen Schutz

begründet der BF im Wesentlichen damit, dass es im Jahr 2012 in Syrien eine Schießerei auf der Straße gegeben habe.

Der BF sei in der Schulter getroFen worden; er sei schwer verletzt worden; sechs oder sieben Personen seien getötet

worden. Dieses Vorbringen konnte der BF jedoch nicht glaubhaft machen, da es sich bei Gesamtbetrachtung

sämtlicher im Verlauf des Verfahrens getätigten Angaben in entscheidenden Punkten als widersprüchlich sowie als

nicht schlüssig und nicht plausibel erwiesen hat.

Es wird festgestellt, dass der BF in Syrien nicht vom syrischen Regime bzw. Geheimdienst bedroht worden ist. Der BF ist

vom syrischen Regime bzw. Geheimdienst nicht aufgefordert worden, dass er sein Geschäft (dauerhaft) schließt. Das

syrische Regime bzw. der Geheimdienst war nicht ursächlich für einen gezielten AngriF auf das Haus bzw. das Geschäft

des BF bzw. für die Verletzung des BF an seiner Schulter. Der BF wird bei einer allfälligen Rückkehr deshalb nicht

bedroht bzw. verfolgt, weil er sein Geschäft nicht (dauerhaft) geschlossen hat.



Es wird festgestellt, dass der BF in Syrien die freie syrische Armee nicht proaktiv oder auf sonstiger Weise unterstützt

hat.

Es gibt keinen stichhaltigen Hinweis dafür, dass der BF wegen seiner Herkunft (Geburt im Dorf XXXX ) bzw. der

Mitgliedschaft von nicht nahen Verwandten bei der FSA in Syrien als Person wahrgenommen wird, welche tatsächlich

oder vermeintlich in Opposition zur Regierung steht.

Es gibt keinen stichhaltigen Hinweis dafür, dass der BF im Falle einer Rückkehr nach Syrien einer (asylrelevanten)

Verfolgung oder Bedrohung ausgesetzt wäre, weil Familienangehörige oder Verwandte an Demonstrationen in XXXX ,

in Damaskus oder in Homs teilgenommen hätten.

Es wird festgestellt, dass der BF im Falle einer Rückkehr nach Syrien keiner (asylrelevanten) Verfolgung oder Bedrohung

ausgesetzt ist, weil sein Cousin Chef der Partei „ XXXX “ sei.

Es gibt keinen stichhaltigen Hinweis dafür, dass der BF im Falle einer Rückkehr nach Syrien einer (asylrelevanten)

Verfolgung oder Bedrohung ausgesetzt wäre, weil er in Österreich an Demonstrationen gegen das syrische Regime

teilgenommen hat.

Es wird festgestellt, dass der BF keiner konkreten Verfolgung oder Bedrohung in Syrien wegen seiner Zugehörigkeit zur

Volksgruppe der Turkmenen bzw. zur sunnitischen Glaubensrichtung ausgesetzt ist oder eine solche, im Falle einer

Rückkehr zu befürchten hätte.

Es wird festgestellt, dass dem BF nicht mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit droht, im Falle seiner Rückkehr nach

Syrien als Reservist zum Militär eingezogen zu werden.

Es wird festgestellt, dass der BF weder wegen seiner illegalen Ausreise bedroht oder verfolgt wurde, noch dies im Falle

einer Rückkehr zu befürchten hätte. Dies gilt auch für die Asylantragstellung des BF im Ausland.

Es wird festgestellt, dass dem BF nicht mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit droht, im Falle seiner Rückkehr nach

Syrien aufgrund (unterstellter) oppositioneller Gesinnung Repressalien ausgesetzt zu sein.

Insgesamt kann nicht festgestellt werden, dass der BF einer konkreten Verfolgung oder Bedrohung in Syrien ausgesetzt

ist oder eine solche, im Falle seiner Rückkehr, zu befürchten hätte.

II.1.3. Zur maßgeblichen Situation in Syrien:

II.1.3.1. Sicherheitslage (LIB, Punkt 2):

Die militärische Intervention Russlands und die damit einhergehende Luftunterstützung für Assads Streitkräfte sowie

die erheblich ausgeweitete indirekte Bodenintervention des Iran in Form eines Einsatzes ausländischer Milizen konnten

2015 den Zusammenbruch des syrischen Regimes abwenden. Mitte des Jahres 2016 kontrollierte die syrische

Regierung ca. ein Drittel des syrischen Staatsgebietes, inklusive der „wichtigsten“ Städte im Westen, in denen der

Großteil der Syrer lebt.

Am Beginn des Jahres 2019 sind noch drei größere Gebiete außerhalb der Kontrolle der syrischen Regierung: die

Provinz Idlib und angrenzende Gebiete im Westen der Provinz Aleppo und Norden der Provinz Hama; die Gebiete im

Norden und Osten Syriens, die unter Kontrolle der kurdisch dominierten Syrian Democratic Forces (SDF) stehen;

außerdem die KonRiktschutzzone (de-conRiction zone) bei Tanf in Homs bzw. in der Nähe des Rukban

Flüchtlingslagers.

Trotz weitreichender militärischer Erfolge des syrischen Regimes und seiner Unterstützer sind Teile Syriens noch

immer von Kampfhandlungen betroffen, allen voran die Provinzen Idlib, Teile Aleppos, Raqqas und Deir ez-Zours.

Laut UNMAS (United Nations Mine Action Service) sind 43% der besiedelten Gebiete Syriens mit Mienen und

Fundmunition kontaminiert. Es kommt immer wieder zu Zwischenfällen mit derartigen Hinterlassenschaften des

bewaffneten Konfliktes zum Beispiel im Osten der Stadt Aleppo, Ost-Ghouta und im Osten Hamas.

Der sogenannte Islamische Staat (IS) kontrollierte im Sommer 2014 große Teile Syriens und des Irak. Ende März 2019

wurde mit Baghuz die letzte Bastion des IS von den oppositionellen „Syrian Democratic Forces“ erobert. Der IS ist zwar

zerschlagen, verfügt aber noch immer über militärische Einheiten, die sich in den Wüstengebieten Syriens und des Irak

versteckt halten. Schläferzellen des IS sind sowohl im Irak als auch in Syrien weiterhin aktiv. Gegenwärtig sollen im

Untergrund mehr als 20.000 IS-Kämpfer auf eine Gelegenheit zur Rückkehr warten.



US-Präsident Donald Trump kündigte im Dezember 2018 an, alle 2.000 US-Soldaten aus Syrien abziehen zu wollen.

Nachdem Trump Anfang Oktober 2019 erneut ankündigte, die US-amerikanischen Truppen aus der syrisch-türkischen

Grenzregion abzuziehen, startete die Türkei am 9. Oktober 2019 eine Luft- und BodenoFensive im Nordosten Syriens.

Durch den Abzug der US-Streitkräfte aus Nordsyrien und die türkische OFensive und damit einhergehende

Schwächung der kurdischen Sicherheitskräfte wird ein Wiedererstarken des IS befürchtet.

Die NGO Syrian Network for Human Rights (SNHR) versucht die Zahlen ziviler Todesopfer zu erfassen, für die einzelnen

Monate des Jahres 2018 Tnden sich deren Daten in der unten beTndlichen GraTk. Getötete Kämpfer werden in dem

Bericht nicht berücksichtigt. Betont wird außerdem, dass die Organisation in vielen Fällen Vorkommnisse nicht

dokumentieren konnte, besonders im Fall von „Massakern“, bei denen Städte und Dörfer komplett abgeriegelt

wurden. Die hohe Zahl solcher Berichte lässt darauf schließen, dass die eigentlichen Zahlen ziviler Opfer weit höher als

die unten angegebenen sind.

Laut SNHR wurden im Jahr 2018 6964 Zivilisten und im Jahr 2019 bis August 2564 Zivilisten getötet.

II.1.3.1.1. Versöhnungsabkommen (LIB, Punkt 2.1):

Die sogenannten Versöhnungsabkommen sind Vereinbarungen, die ein Gebiet, das zuvor unter der Kontrolle einer

oppositionellen Gruppierung stand, oUziell wieder unter die Kontrolle des Regimes bringen. Der Abschluss der

sogenannten „Reconciliation Agreements“ folgt in der Regel einem Muster, das mit realer Versöhnung wenig

gemeinsam hat. Die Regierung bietet, meist nach schwerem Beschuss oder Belagerung, ein Versöhnungsabkommen

an, das an verschiedene Bedingungen geknüpft ist. Diese Bedingungen unterscheiden sich von Abkommen zu

Abkommen. Zivilisten bzw. Kämpfer können in den Gebieten bleiben oder jene, die sich nicht den Bedingungen der

Vereinbarung unterwerfen wollen, können mit ihren Familien nach Idlib oder in andere von der Opposition

kontrollierte Gebiete evakuiert werden. Die übrigen Personen können 6 Monate lang eine Amnestie nutzen und

können sich in dieser Zeit stellen, um den Militärdienst abzuleisten. Die WehrpRicht war bisher meist ein zentraler

Bestandteil der Versöhnungsabkommen. Manche Vereinbarungen besagen, dass Männer nicht an die Front geschickt

werden, sondern stattdessen bei der örtlichen Polizei eingesetzt werden, oder dass sich Personen verpflichten müssen,

der Regierung z.B. für Spionage zur Verfügung zu stehen.

Im Rahmen von Versöhnungsvereinbarungen gemachte Garantien der Regierung, gegenüber Individuen oder

Gemeinschaften, werden jedoch nicht eingehalten. Glaubhafte Berichte von Organisationen aus zuletzt

zurückeroberten Gebieten wie Dara‘a im südlichen Syrien und Ost-Ghouta nahe Damaskus sprechen von Verhaftungen

sowie Zwangsrekrutierungen ehemaliger Oppositionskämpfer binnen kurzer Zeit. Berichten zufolge sind Personen in

Gebieten, die erst vor kurzer Zeit durch die Regierung wiedererobert wurden, aus Angst vor Repressalien oft

zurückhaltend über die Situation in diesen Gebieten zu berichten.

II.1.3.1.2. Nordwestsyrien (LIB, Punkt 2.2):

Die Provinz Idlib im Nordwesten Syriens ist seit den Anfängen des KonRiktes eine Oppositionshochburg. Im März 2015

übernahmen oppositionelle Gruppierungen die Kontrolle über die Provinz.

Anfang Januar 2019 drängte die Jihadistenallianz Hay‘at Tahrir al-Sham (HTS) die protürkische National Liberation Front

(NLF) zurück und übernahm die Kontrolle über die Provinz Idlib und die Randgebiete angrenzender Provinzen.

Im Mai 2017 wurde durch eine Vereinbarung zwischen Russland und Iran (als Verbündete des syrischen Regimes)

einerseits, und der Türkei (als Unterstützer der Rebellen) andererseits, eine Deeskalationszone eingerichtet, die ganz

Idlib sowie auch Teile der Provinzen Lattakia, Aleppo und Hama umfasste. Einheiten der syrischen Regierung führen

jedoch trotz dieser Vereinbarung militärische Operationen in diesem Gebiet durch, und eroberten bis Mitte 2018 etwa

die Hälfte dieser Deeskalationszone zurück. Anfang September 2018 erfolgte eine neue Welle von LuftangriFen auf die

Provinz Idlib. Russland und Iran bekräftigten ihre Absicht, gemeinsam mit der syrischen Regierung in Idlib anzugreifen.

Die Türkei stellte sich dagegen. Mitte September einigten sich die Türkei und Russland auf die SchaFung einer

entmilitarisierten Zone in Idlib. Es wurde verhandelt, dass diese 15 bis 20 Kilometer breit sein soll, schwere WaFen

abgezogen werden und Kämpfer der radikal-islamistischen HTS die Zone verlassen sollen. Die SchaFung der Zone

sollte bis Mitte Oktober abgeschlossen sein. Die Türkei war mit der Sicherstellung des Abzugs der Rebellen und

schwerer WaFen betraut. So konnte die Vereinbarung zwischen Russland und der Türkei die befürchtete



RegimeoFensive auf Idlib vorerst abwenden. Trotz anfänglicher Zurückhaltung konnte die Türkei bis Oktober 2018 den

schrittweisen Abzug schwerer WaFen in die Wege leiten und erklärte die entmilitarisierte Zone für errichtet. Im

November flammten jedoch die Konflikte zwischen regierungstreuen Einheiten und HTS wieder auf.

Im Februar 2019 kam es zu erneuten LuftangriFen der syrischen Regierung im Großraum Idlib und im März 2019

erstmals seit September 2018 wieder zu russischen LuftangriFen auf die Provinz Idlib. Im Mai 2019 weiteten die

russische LuftwaFe und syrische Regierungstruppen ihre Boden- und LuftangriFe auf Idlib und Nord-Hama massiv

aus. Seit Beginn der Kämpfe bis Juni 2019 wurden laut Vereinten Nationen geschätzte 330.000 Personen vertrieben

und etwa 2.000 Personen, darunter 532 Zivilisten, wurden auf beiden Seiten des KonRiktes getötet. Mehrere

Gesundheitseinrichtungen wurden zum Ziel von Angriffen.

Auf Grund der erwähnten militärischen Auseinandersetzungen in und um Idlib ist die Sicherheitssituation im

Nordwesten laut Auskunft der ÖB Damaskus sehr schwierig. In der Stadt Aleppo selbst hat sich die Sicherheitslage auf

Grund des Spillover des KonRiktes in Idlib wieder verschlechtert; es kommt vermehrt zu Artilleriebeschuss, der den

westlichen Teil der Stadt tangiert. Neben politisch motivierten Verhaftungen durch die HTS kommt es in den Regionen

Idlib und Aleppo auch zu Entführungen mit Lösegeldforderungen durch bewaFnete Gruppen. Auch in der türkisch

kontrollierten Grenzregion kommt es zu Anschlägen der kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) auf türkische

Streitkräfte bzw. mit ihnen alliierte Milizen.

II.1.3.2. Wehr- und Reservedienst und Rekrutierungen (LIB, Punkt 7):

II.1.3.2.1. Die syrischen Streitkräfte - Wehr- und Reservedienst (LIB, Punkt 7.2):

Für männliche syrische Staatsbürger ist im Alter zwischen 18 bis 42 Jahren die Ableistung eines Wehrdienstes von 18

oder 21 Monaten gesetzlich verpRichtend. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit eines freiwilligen Militärdienstes. Frauen

können ebenfalls freiwillig Militärdienst leisten. Palästinensische Flüchtlinge mit dauerhaftem Aufenthalt in Syrien

unterliegen ebenfalls der WehrpRicht, dienen jedoch in der Regel in der Palestinian Liberation Army (PLA) unter

palästinensischen OUzieren. Diese ist jedoch de facto ein Teil der syrischen Armee. Auch Binnenvertriebene sind wie

andere Syrer zur Ableistung des Wehrdienstes verpflichtet und werden rekrutiert.

Gemäß Artikel 15 des Gesetzesdekrets Nr. 30 von 2007 bleibt ein syrischer Mann nach Beendigung des

PRichtwehrdienstes, wenn er sich gegen einen Eintritt in den Militärdienst als Berufssoldat entscheidet, Reservist und

kann bis zum Erreichen des 42. Lebensjahres in den aktiven Dienst einberufen werden. Vor dem Ausbruch des

KonRikts bestand der Reservedienst im Allgemeinen nur aus mehreren Wochen oder Monaten Ausbildung zur

AuFrischung der Fähigkeiten, und die Regierung berief Reservisten nur selten ein. Seit 2011 hat sich das jedoch

geändert. Es liegen außerdem einzelne Berichte vor, denen zufolge die Altersgrenze für den Reservedienst erhöht

wird, wenn die betreFende Person besondere QualiTkationen hat (das gilt z.B. für Ärzte, Panzerfahrer,

LuftwaFenpersonal, Artilleriespezialisten und Ingenieure für Kampfausrüstung). Manche Personen werden wieder zum

aktiven Dienst einberufen, andere wiederum nicht, was von vielen verschiedenen Faktoren abhängt. Es ist sehr

schwierig zu sagen, ob jemand tatsächlich zum Reservedienst einberufen wird. Männer können ihren Dienst-

/Reservedienststatus bei der Militärbehörde überprüfen. Die meisten tun dies jedoch nur auf informellem Weg, um zu

vermeiden, sofort rekrutiert zu werden.

Laut Gesetz sind in Syrien junge Männer im Alter von 17 Jahren dazu aufgerufen, sich ihr Militärbuch abzuholen und

sich einer medizinischen Untersuchung zu unterziehen. Im Alter von 18 Jahren wird man einberufen, um den

Wehrdienst abzuleisten. Wenn bei der medizinischen Untersuchung ein gesundheitliches Problem festgestellt wird,

wird man entweder vom Wehrdienst befreit, oder muss diesen durch Tätigkeiten, die nicht mit einer Teilnahme an

einer Kampfausbildung bzw. -einsätzen verbunden sind, ableisten. Wenn eine Person physisch tauglich ist, wird sie

entsprechend ihrer schulischen bzw. beruRichen Ausbildung eingesetzt. Rekruten müssen eine 45-tägige militärische

Grundausbildung absolvieren. Männer mit niedrigem Bildungsstand werden häuTg in der Infanterie eingesetzt,

während Männer mit einer höheren Bildung oft in prestigeträchtigeren Positionen eingesetzt werden. Gebildetere

Personen kommen damit auch mit höherer Wahrscheinlichkeit in Positionen, in denen sie über andere Personen

Bericht erstatten oder diese bestrafen müssen.

Die syrische Armee hat durch Verluste, Desertion und Überlaufen zu den Rebellen einen schweren Mangel an Soldaten

zu verzeichnen.



Aktuell ist ein „HerausTltern“ von MilitärdienstpRichtigen im Rahmen von Straßenkontrollen oder an einem der

zahlreichen Checkpoints weit verbreitet. In der Praxis wurde die Altersgrenze erhöht und auch Männer in ihren späten

40ern und frühen 50ern sind gezwungen Wehr-/Reservedienst zu leisten. Die Altersgrenze hängt laut Experten eher

von lokalen Entwicklungen und den Mobilisierungsbemühungen der Regierung ab, als vom allgemeinen Gesetz. Dem

Experten zufolge würden jedoch jüngere Männer genauer überwacht, ältere könnten leichter der Rekrutierung

entgehen. Generell hat sich das Maß der Willkür in Syrien im Zuge des KonRiktes erhöht. Die Behörden ziehen

vornehmlich Männer bis 27 ein, während Ältere sich eher auf Ausnahmen berufen können. Dennoch wurden die

Altersgrenzen fallweise nach oben angehoben, sodass auch Männer bis zu einem Alter von 55 Jahren eingezogen

wurden, bzw. Männer nach Erreichen des 42. Lebensjahres die Armee nicht verlassen können. Ebenso wurden seit

Ausbruch des Konflikts aktive Soldaten auch nach Erfüllung der Wehrpflicht nicht aus dem Wehrdienst entlassen.

Die Militärpolizei verhaftet in Gebieten unter der Kontrolle der Regierung junge Männer, die für den Wehrdienst

gesucht werden. Nachdem die meisten Txen Sicherheitsbarrieren innerhalb der Städte aufgelöst wurden, patrouilliert

nun die Militärpolizei durch die Straßen. Diese Patrouillen stoppen junge Menschen in öFentlichen Verkehrsmitteln

und durchsuchen Wohnungen von gesuchten Personen. Es gab in der Vergangenheit Fälle, in denen Familienmitglieder

von Wehrdienstverweigerern oder Deserteuren Vergeltungsmaßnahmen wie Unterdrucksetzung und Inhaftierung

ausgesetzt waren.

Im November 2017 beschloss das syrische Parlament eine Gesetzesnovelle der Artikel 74 und 97 des

Militärdienstgesetzes. Die Novelle besagt, dass jene, die das Höchstalter für die Ableistung des Militärdienstes

überschritten haben und den Militärdienst nicht abgeleistet haben, aber auch nicht aus etwaigen gesetzlich

vorgesehenen Gründen vom Wehrdienst befreit sind, eine Kompensationszahlung von 8.000 USD oder dem Äquivalent

in SYP leisten müssen. Diese Zahlung muss innerhalb von drei Monaten nach Erreichen des Alterslimits geleistet

werden. Wenn diese Zahlung nicht geleistet wird, ist die Folge eine einjährige Haftstrafe und die Zahlung von 200 USD

für jedes Jahr, um welches sich die Zahlung verzögert, wobei der Betrag 2000 USD oder das Äquivalent in SYP nicht

übersteigen soll. Jedes begonnene Jahr der Verzögerung wird als ganzes Jahr gerechnet. Außerdem kann basierend auf

einem Beschluss des Finanzministers das bewegliche und unbewegliche Vermögen der Person, die sich weigert den

Betrag zu bezahlen, konfisziert werden.

II.1.3.2.2. Wehrdienstverweigerung / Desertion (Punkt 7.4):

Im Verlauf des syrischen Bürgerkrieges verlor die syrische Armee viele Männer aufgrund von Wehrdienstverweigerung,

Desertion, Überlaufen und zahlreichen Todesfällen.

Wehrdienstverweigerer werden laut Gesetz in Friedenszeiten mit ein bis sechs Monaten Haft bestraft, die WehrpRicht

besteht dabei weiterhin fort. In Kriegszeiten wird Wehrdienstverweigerung laut Gesetz, je nach den Umständen, mit

Gefängnisstrafen von bis zu fünf Jahren bestraft. Bezüglich der Konsequenzen einer Wehrdienstverweigerung gehen

die Meinungen der Quellen auseinander. Während manche die Ergreifung eines Wehrdienstverweigerers mit

Foltergarantie und Todesurteil gleichsetzen, sagen andere, dass BetroFene sofort eingezogen würden. Die

Konsequenzen hängen offenbar vom Einzelfall ab.

Berichten zufolge betrachtet die Regierung Wehrdienstverweigerung nicht nur als eine strafrechtlich zu verfolgende

Handlung, sondern auch als Ausdruck von politischem Dissens und mangelnder Bereitschaft, das Vaterland gegen

„terroristische“ Bedrohungen zu schützen.

Zwischen der letzten Hälfte des Jahres 2011 bis zum Beginn des Jahres 2013 desertierten zehntausende Soldaten und

OUziere, Rohen oder schlossen sich bewaFneten aufständischen Einheiten an. Seit der zweiten Hälfte des Jahres 2013

sind jedoch nur wenige Fälle von Desertion bekannt.

Desertion wird gemäß dem Militärstrafgesetz von 1950 in Friedenszeiten mit ein bis fünf Jahren Haft bestraft und kann

in Kriegszeiten bis zu doppelt so lange Haftstrafen nach sich ziehen. Deserteure, die zusätzlich außer Landes geRohen

sind (sogenannte „externe Desertion“), unterliegen Artikel 101 des Militärstrafgesetzbuchs, der eine Strafe von fünf bis

zehn Jahren Haft in Friedenszeiten und 15 Jahre Haft in Kriegszeiten vorschreibt. Desertion im Angesicht des Feindes ist

mit lebenslanger Haftstrafe zu bestrafen. In schwerwiegenden Fällen wird die Todesstrafe verhängt.

Deserteure werden härter bestraft als Wehrdienstverweigerer. Deserteure riskieren, inhaftiert, gefoltert und getötet zu

werden. Repressalien gegenüber Familienmitgliedern können insbesondere bei Familien von „high proTle“-



Deserteuren der Fall sein, also z.B. Deserteure, die Soldaten oder OUziere getötet haben oder sich der bewaFneten

Opposition angeschlossen haben.

Seit Ausbruch des SyrienkonRikts werden syrische Armeeangehörige erschossen, gefoltert, geschlagen und inhaftiert,

wenn sie Befehle nicht befolgen.

In Gebieten, welche durch sogenannte Versöhnungsabkommen wieder unter die Kontrolle der syrischen Regierung

gebracht wurden, werden häuTg Vereinbarungen bezüglich des Wehrdienstes getroFen. Manche Vereinbarungen

besagen, dass Männer nicht an die Front geschickt, sondern stattdessen bei der Polizei eingesetzt werden. Berichten

zufolge wurden solche Zusagen von der Regierung aber bisweilen auch gebrochen. Auch in den „versöhnten Gebieten“

sind Männer im entsprechenden Alter also mit der WehrpRicht oder mit der Rekrutierung durch regimetreue

bewaFnete Gruppen konfrontiert. In manchen dieser Gebiete drohte die Regierung auch, dass die Bevölkerung keinen

Zugang zu humanitärer Hilfe erhält, wenn diese nicht die Regierungseinheiten unterstützt.

II.1.3.3. Allgemeine Menschenrechtslage (LIB, Punkt 8):

Schätzungen besagen, dass etwa eine halbe Million Menschen im syrischen Bürgerkrieg getötet wurden.

Die syrische Verfassung sieht die Baath-Partei als die regierende Partei vor und stellt sicher, dass sie die Mehrheit in

allen Regierungs- und Volksverbänden hat. Ein Dekret von 2011 erlaubt die Bildung anderer politischer Parteien,

jedoch nicht auf Basis von Religion, Stammeszugehörigkeit oder regionalen Interessen. Die Regierung erlaubt nur

regierungsnahen Gruppen oUzielle Parteien zu gründen und zeigt wenig Toleranz gegenüber anderen politischen

Parteien, auch jenen, die mit ihr verbündet sind. Parteien wie das Communist Union Movement, die Communist Action

Party und die Arab Social Union werden schikaniert. Gesetze, welche die Mitgliedschaft in illegalen Organisationen

verbieten, wurden auch verwendet um Hunderte Mitglieder von Menschenrechts- und Studentenorganisationen zu

verhaften. Es gibt auch zahlreiche Berichte zu anderen Formen der Belästigung von Menschenrechtsaktivisten,

Oppositionellen oder Personen, die als oppositionell wahrgenommen werden, von Reiseverboten, Enteignung und

Überwachung bis hin zu willkürlichen Festnahmen, „Verschwindenlassen“ und Folter.

Es sind zahllose Fälle bekannt, bei denen Personen für als regierungsfeindlich angesehene Tätigkeiten ihrer

Verwandten inhaftiert und gefoltert werden, darunter sollen auch Fälle sein, bei denen die gesuchten Personen ins

Ausland geRüchtet sind. Frauen mit familiären Verbindungen zu Oppositionskämpfern werden z.B. als Vergeltung oder

zur Informationsgewinnung festgenommen. Außerdem werden Personen festgenommen, die Kontakte zu Verwandten

oder Freunden unterhalten, die in oppositionell kontrollierten Gebieten leben.

Die Methoden der Folter, des Verschwindenlassens und der schlechten Bedingungen in den Haftanstalten sind keine

Neuerung der letzten Jahre seit Ausbruch des KonRiktes, sondern waren bereits zuvor gängige Praxis der

unterschiedlichen Nachrichtendienste und Sicherheitsbehörden in Syrien.

Russland, der Iran und die Türkei haben im Zusammenhang mit den Astana-Verhandlungen wiederholt zugesagt, sich

um die Missstände bezüglich willkürlicher Verhaftungen und Verschwindenlassen zu kümmern. Im Dezember 2017

gründeten sie eine Arbeitsgruppe zu Inhaftierungen und Entführungen im syrischen KonRikt, es waren bisher jedoch

nur geringe Fortschritte zu verzeichnen.

Weitere schwere Menschenrechtsverletzungen, derer das Regime und seine Verbündeten beschuldigt werden, sind

willkürliche und absichtliche AngriFe auf Zivilisten, darunter auch der Einsatz von chemischen WaFen; Massaker und

Vergewaltigungen als Kriegstaktik; Einsatz von Kindersoldaten sowie übermäßige Einschränkungen der Bewegungs-,

Meinungs-, Versammlungs- und Pressefreiheit, inklusive Zensur. Die Regierung überwacht die Kommunikation im

Internet, inklusive E-Mails, greift in Internet- und Telefondienste ein und blockiert diese. Die Regierung setzt

ausgereifte Technologien und Hunderte von Computerspezialisten für Überwachungszwecke ein.

Orte, die im Laufe der vergangenen Jahre wieder unter die Kontrolle der Regierung gelangt sind, erlebten organisierte

und systematische Plünderungen durch die bewaFneten Einheiten der Regierung. Berichten zufolge sind Personen in

Gebieten, die erst vor kurzer Zeit durch die Regierung wiedererobert wurden, aus Angst vor Repressalien oft

zurückhaltend über die Situation in diesen Gebieten zu berichten.

BewaFnete terroristische Gruppierungen, wie die mit al-Qaida in Verbindung stehende Gruppe Hay‘at Tahrir al-Sham

(HTS), sind für weitverbreitete Menschenrechtsverletzungen wie Massaker, Beschuss, Entführung, unrechtmäßige

Inhaftierung, Folter, Tötung und Zwangsvertreibung auf Basis der Konfession BetroFener, verantwortlich. Der



sogenannte Islamische Staat (IS) agiert(e) mit Brutalität gegenüber Bewohnern des von ihm kontrollierten Territoriums.

Ihm werden u.a. vorgeworfen: außergerichtliche Hinrichtungen und Verhaftungen, Haft unter unmenschlichen

Bedingungen, Folter, Verschwindenlassen und Anwendung von Körperstrafen. Frauen erleb(t)en in vom IS gehaltenen

Gebieten willkürliche und schwere Bestrafungen, inklusive Hinrichtung durch Steinigung. Sexuelle Versklavung und

Zwangsverheiratung sind zentrale Elemente der Ideologie des IS. Mädchen und Frauen wurden zur Heirat mit

Kämpfern gezwungen. Frauen und Mädchen, die Minderheiten angehören, wurden sexuell versklavt,

zwangsverheiratet und anderen Formen sexueller Gewalt ausgesetzt. Im Bezug auf Kampfhandlungen wird dem IS der

Einsatz von Kindersoldaten sowie von Zivilisten als menschliche Schutzschilde vorgeworfen. Außerhalb der (ehemals)

kontrollierten Gebiete verübte der IS Entführungen und Anschläge.

Auch die oppositionellen bewaFneten Gruppen der Syrian Democratic Forces (SDF) werden für

Menschenrechtsverletzungen verantwortlich gemacht, darunter die kurdischen Volksverteidigungskräfte (YPG). Es gibt

Berichte über Verschwindenlassen von Gegnern der kurdischen Partei der Demokratischen Union (PYD) und deren

Familien, unrechtmäßige Verhaftungen, Folter von politischen Gegnern, sowie vereinzelte Berichte über Festnahmen

von Journalisten, Mitgliedern von Menschenrechtsorganisationen und Oppositionsparteien und Personen, die sich

weigerten mit den kurdischen Gruppen zu kooperieren. Familienmitglieder von gesuchten Aktivisten, darunter auch

Verwandte von Mitgliedern des IS, sollen von den SDF in den von ihnen kontrollierten Gebieten gefangen genommen

worden sein, um Informationen zu erhalten oder um Druck auszuüben. Weiters gibt es Berichte über vermehrte

Verhaftungen von Männern für versuchte Wehrdienstverweigerung und Einschränkungen der Bewegungsfreiheit in

den befreiten Gebieten.

Berichten zufolge kam es 2017 auch zur Vertreibung von arabischen Bewohnern aus Gegenden, die durch kurdische

Einheiten vom IS befreit worden waren.

Die YPG gehört seit 2014 zu den vom VN-Generalsekretär gelisteten KonRiktparteien, die Kindersoldaten einsetzen und

Kinderrechte verletzen. Nach Berichten zu Rekrutierungen von Kindern, auch unter Zwang, durch die SDF,

verabschiedeten diese ein Verbot der Rekrutierung und Verwendung von Personen unter 18 Jahren zum Kampf.

Verboten sind, unter Androhung von Strafen für die Befehlshaber, auch Hilfsdienste wie Ausspähen, Wach- und

Versorgungsdienste. Die kurdischen Gruppen erklärten ihre volle Unterstützung der Anordnung. Im Dezember 2018

wurden 56 Unter-18-Jährige ihren Eltern übergeben.

Die menschenrechtliche Situation in den kurdisch kontrollierten Gebieten stellt sich insgesamt deutlich weniger

gravierend dar, als in den Gebieten, die sich unter Kontrolle des syrischen Regimes oder islamistischer bis

jihadistischer Gruppen befinden.

Ein Charakteristikum des Bürgerkriegs in Syrien ist, dass in ganz Syrien bestimmte Personen aufgrund ihrer

tatsächlichen oder wahrgenommenen bzw. zugeschriebenen politischen Meinung oder Zugehörigkeit direkt

angegriFen werden oder ihnen auf andere Weise Schaden zugefügt wird. Diese Zuschreibung basiert oft nur auf den

familiären Verbindungen der Person, ihrem religiösen oder ethnischen Hintergrund oder einfach auf ihrer Präsenz in

oder Herkunft aus einem bestimmten Gebiet, das als „regierungsfreundlich“ oder „regierungsfeindlich“ gilt.

II.1.3.4. Religionsfreiheit (LIB, Punkt 10):

In Syrien gibt es keine oUzielle Staatsreligion, wobei die Verfassung jedoch vorsieht, dass der syrische Präsident

Muslim sein muss, und dass die islamische Rechtsprechung eine Hauptquelle des Gesetzes darstellt. In

Angelegenheiten des Personenstandsrechtes fallen alle Bürger unter die Gesetzgebung ihrer jeweiligen religiösen

Gruppe (Christentum, Islam oder Judentum). Zur Klärung von Fragen des Familienstandes verlangt die Regierung daher

von ihren Bürgern, ihre Glaubenszugehörigkeit zu einer dieser drei Religionen registrieren zu lassen. Die

Religionszugehörigkeit, abgesehen von der jüdischen Religionszugehörigkeit, wird nicht im Pass und auf der

Identitätskarte vermerkt, sondern auf der Geburtsurkunde und auf Dokumenten, die zur Eheschließung und für

Pilgerreisen notwendig sind. Es ist nicht möglich, „keine Religion“ zu registrieren. Das Gesetz schränkt Missionierung

und Konversionen ein. Es verbietet die Konversion vom Islam zu anderen Religionen, erkennt die Konversion zum

Islam jedoch an. Das Strafgesetz verbietet „das Verursachen von Spannungen zwischen religiösen Gemeinschaften“.

Ein neues Gesetz vom Oktober 2018 verleiht dem syrischen Ministerium für Religiöse Stiftungen („Ministry of Awqaf“)

zusätzliche Befugnisse. So beinhaltet das Gesetz die Einrichtung eines „Rechtswissenschaftlichen und Gelehrten Rates“

mit der Entscheidungshoheit über die DeTnition, welche Inhalte im religiösen Diskurs angemessen sind. Der Minister



wird mit der Kompetenz ausgestattet religiöse Persönlichkeiten zu bestrafen, wenn diese „extremistische“ oder auch

„abweichende“ religiöse Lehre verbreiten, indem ihnen ihre Lizenz entzogen oder gegen sie ein Gerichtsverfahren

eingeleitet wird.

Der Rat soll außerdem jede Fatwa, die in Syrien veröFentlicht wird, überwachen, um die Verbreitung wahhabitischen

oder mit der Muslimbruderschaft in Verbindung stehenden Gedankenguts zu verhindern. Das Gesetz beinhaltet

außerdem die Einrichtung eines Zentralrats mit der Befugnis in allen Gemeinde- und Verwaltungszentren des Landes

Außenstellen zu eröFnen, um religiöse Rituale und Feiern zu beaufsichtigen und die Umsetzung der Pläne des

Ministeriums zu beurteilen. Einem syrischen Anwalt zufolge kann der Minister durch diese Gesetzesänderung auch in

Bereichen, die nicht direkt mit der Verwaltung dieses Ministeriums in Zusammenhang stehen, EinRuss ausüben, so z.B.

auf religiöse Literatur.

Das syrische Eherecht kennt das Ehehindernis der Religionsverschiedenheit. So ist die Ehe einer muslimischen Frau mit

einem nichtmuslimischen Mann nichtig. Sie wäre laut Gesetz nicht-existent, selbst wenn sie bereits vollzogen wurde.

Nach dem Konsens der islamischen Juristen ist eine Ehe zwischen einem Muslim und einer nichtmuslimischen Frau

wirksam, sofern diese einer der zwei anderen Buchreligionen - also Christentum und Judentum - angehört. Eine

christliche Ehefrau eines muslimischen Mannes kann jedoch nichts von ihrem Mann erben außer sie konvertiert zum

Islam. Ihre Kinder werden automatisch Muslime. Gemischtreligiöse Ehen sind in Syrien selten, existieren aber. Sie

werden aber häufig geheim geschlossen oder nicht offiziell registriert, weil sie von der Gesellschaft verurteilt werden.

II.1.3.5. Ethnische und religiöse Minderheiten

Die anhaltende Vertreibung der syrischen Bevölkerung führt zu einem gewissen Grad an Unsicherheit in den

demographischen Daten. Schätzungen der US-Regierung zufolge dürften die Sunniten 74% der Bevölkerung stellen,

wobei diese sich unter anderem aus arabischen, kurdischen, tscherkessischen, tschetschenischen und turkmenischen

Bevölkerungsanteilen zusammensetzen. Andere muslimische Gruppen, einschließlich Alawiten, Ismailiten und Zwölfer

Schiiten machen zusammen 13% aus, die Drusen 3%. Verschiedene christliche Gruppen bilden die verbleibenden 10%.

Laut Medien- und anderen Berichten ist davon auszugehen, dass viele Christen aufgrund des Bürgerkrieges das Land

verließen, und die Zahl nun bedeutend geringer ist. Vor dem Bürgerkrieg gab es in Syrien ungefähr 80.000 Jeziden.

Die alawitische Gemeinde, zu der Bashar al-Assad gehört, genießt einen privilegierten Status in der Regierung und

dominiert auch den staatlichen Sicherheitsapparat und das Militär.

In Bezug auf die ethnische Zugehörigkeit besteht die syrische Bevölkerung zum Großteil aus Arabern (Syrer,

Palästinenser, Iraker). Ethnische Minderheiten sind Kurden, Armenier, Turkmenen und Tscherkessen.

Religiöse bzw. interkonfessionelle Faktoren spielen auf allen Seiten des KonRiktes eine Rolle, doch Rießen auch andere

Faktoren im Kampf um die politische Vormachtstellung mit ein. Die Gewalt von Seiten der Regierung gegen

Oppositionsgruppen aber auch Zivilisten weist sowohl interkonfessionelle Elemente als auch Elemente ohne

interkonfessionellen Bezug auf. Beobachtern zufolge ist die Vorgehensweise der Regierung gegen

Oppositionellengruppen, welche die Vormachtstellung der Regierung bedrohen, nicht in erster Linie konfessionell

motiviert, doch zeige sie interkonfessionelle Auswirkungen. So versucht die syrische Regierung konfessionell motivierte

Unterstützung zu gewinnen, indem sie sich als Beschützerin der religiösen Minderheiten vor sunnitisch-

extremistischen Gruppen darstellt, während sie aber gleichzeitig auch radikale sunnitische Gruppen unterstützt und

Religionsgemeinschaften kontrolliert. Manche Rebellengruppen bezeichnen sich in Statements und VeröFentlichungen

explizit als sunnitische Araber oder sunnitische Islamisten und haben eine fast ausschließlich sunnitische

Unterstützerbasis. Dies gibt dem Vorgehen der Regierung gegen oppositionelle Gruppen auch ein konfessionelles

Element. Der Einsatz von schiitischen Kämpfern, z.B. aus Afghanistan, um gegen die mehrheitlich sunnitische

Opposition vorzugehen, verstärkt zusätzlich die konfessionellen Spannungen. Laut Experten stellt die Regierung die

bewaFnete Opposition auch als religiös motiviert dar, indem sie diese mit extremistischen islamistischen Gruppen und

Terroristen in Zusammenhang setzt, welche die religiösen Minderheiten sowie die säkulare Regierung eliminieren

wollen.

Dies führte dazu, dass manche Führer religiöser Minderheitengruppen der Regierung Präsident Assads ihre

Unterstützung aussprechen, da sie diese als ihren Beschützer gegen gewalttätige sunnitisch-arabische Extremisten

sehen. Die Minderheiten sind in ihrer Einstellung der syrischen Regierung gegenüber allerdings gespalten. Auch die



Alawiten sind in ihrer Unterstützung bzw. Ablehnung der syrischen Regierung nicht geeint. Manche Mitglieder der

Minderheiten sehen die Regierung als Beschützer, andere sehen einen Versuch der Regierung die Minderheiten

auszunutzen, um die eigene Legitimität zu stärken, indem zum Beispiel konfessionell motivierte Propaganda

verbreitet, und so die Ängste der Minderheiten geschürt werden und deren empfundene Vulnerabilität vertieft wird. So

werden Berichten zufolge auch alawitische oppositionelle Aktivisten Opfer von willkürlichen Verhaftungen, Folter und

Mord durch die Regierung.

Alawitische Gemeinden und schiitische Minderheiten werden aufgrund ihrer wahrgenommenen Unterstützung des

Regimes außerdem zu Opfern von AngriFen durch aufständische extremistische Gruppen. Sunnitische Araber sehen

viele der syrischen Christen, Alawiten und schiitischen Muslime aufgrund ihrer fehlenden Unterstützung oder

Neutralität gegenüber der syrischen Revolution als mit der syrischen Regierung verbündet an.

In den unter Kontrolle des sogenannten Islamischen Staates (IS) oder der Gruppierung Hay‘at Tahrir al-Sham (HTS)

stehenden Gebieten wurden Schiiten, Alawiten, Christen und andere Minderheiten sowie auch Sunniten, die gegen

deren strikte Auslegung des Islam verstießen, Zielscheibe von Tötung, Entführung, Verhaftung oder Misshandlung.

Christen wurden gezwungen eine Schutzsteuer zu zahlen, zu konvertieren oder liefen Gefahr getötet zu werden. Der IS

entführte tausende großteils jezidische aber auch christliche und turkmenische Frauen und Mädchen im Irak und

verschleppte sie nach Syrien, wo sie als Sexsklavinnen verkauft und als Kriegsbeute an IS-Kämpfer verteilt wurden.

Durch die Zurückdrängung des IS wurde dessen Herrschaft über Teile der Bevölkerung beendet und seine Möglichkeit

religiöse Minderheiten zu unterdrücken und Gewalt auszusetzen, eingedämmt. Allerdings agiert er weiter als

aufständische Gruppe und zielt als solche weiterhin mit Angriffen auch gegen Mitglieder religiöser Gruppen.

Im Jahr 2011, kurz vor Beginn des syrischen Bürgerkriegs, lebten in Syrien zwischen zwei und drei Millionen Kurden.

Damit stellten sie etwa zehn Prozent der Bevölkerung. Die Lebensumstände waren für die Kurden in Syrien lange Zeit

noch kritischer als in der Türkei und im Iran. Ein Grund dafür war die brutale Repression aller oppositionellen

Bestrebungen durch das Regime. Das Ergebnis waren sehr weitgehende Diskriminierungen. Im Nachgang einer

Volkszählung im Jahr 1962 wurde rund 120.000 Kurden die syrische Staatsangehörigkeit aberkannt. Sie und ihre

Nachfahren galten den syrischen Behörden seither als geduldete Staatenlose. Die Zahl dieser Ausgebürgerten, die

wiederum in registrierte (ajanib) und unregistrierte (maktumin) Staatenlose unterteilt wurden, dürfte 2011 bei über

300.000 gelegen haben. Als im März 2004 im kurdischen Nordosten Unruhen ausbrachen, deren Wellen bis in

kurdischen Viertel von Damaskus reichten, wurden sie brutal niedergeschlagen. Die schweren Diskriminierungen, die

alle Kurden im Nordosten trafen, blieben bis 2012 bestehen. So durfte in den Schulen und Universitäten nicht in

kurdischer Sprache gelehrt werden und kurdische Publikationen waren verboten. Die fehlende Präsenz der syrischen

Regierung in den kurdischen Gebieten in den Anfangsjahren des KonRiktes verlieh den Kurden mehr Freiheiten,

wodurch zum Beispiel die kurdische Sprache an Schulen unterrichtet werden konnte. Die syrische Regierung erkennt

die Legitimation der föderalen kurdischen Gebiete jedoch nicht an.

II.1.3.6. Bewegungsfreiheit (LIB, Punkt 13):

II.1.3.6.1. Bewegungsfreiheit innerhalb Syriens (LIB, Punkt 13.1):

Die Regierung, der sogenannte Islamische Staat (IS) und andere bewaFnete Gruppen beschränken die

Bewegungsfreiheit in Syrien und richteten Checkpoints zur Überwachung der Reisebewegungen in den von ihnen

kontrollierten Gebieten ein.

Die Bewegungsfreiheit der syrischen Bevölkerung wird auch durch aktive Kampfhandlungen eingeschränkt, etwa durch

Belagerungen, die auch zur Einschränkung der Versorgung der betroFenen Gebiete und damit zu Mangelernährung,

Hunger und Todesfällen führten.

Seit der zweiten Hälfte des Jahres 2018 beTnden sich jedoch weit weniger Gebiete unter Belagerung, nachdem die

Regierung und sie unterstützende ausländische Einheiten die meisten Gebiete im Süden und Zentrum des Landes

wieder unter ihre Kontrolle gebracht haben. Laut USDOS sind mittlerweile sogar alle Belagerungen aufgehoben

worden.

Durch die Wiedereroberung vormals von Rebellen gehaltener Gebiete durch die Regierung, konnten manche wichtige

Verkehrswege wieder eröFnet werden. Dies verbessert den Personen- und Warenverkehr in von der Regierung

gehaltenen Gebieten. Die Bedingungen sind immer noch schwierig, und an den Straßen beTnden sich nach wie vor



zahlreiche Checkpoints, an denen Soldaten regelmäßig Bestechungsgelder verlangen sollen. Die Situation ist aber

nicht vergleichbar mit anderen Phasen des Krieges, in denen viele Gebiete unerreichbar waren. Es ist jedoch noch

immer schwierig von Rebellen gehaltene Gebiete, zum Beispiel in Idlib oder Nordaleppo, zu erreichen.

Die Fortbewegung in der Stadt Damaskus hat sich Berichten zufolge seit Mai 2018 und der damaligen

Wiedereroberung von oppositionellen Gebieten durch die Regierung verbessert, da z.B. seither weniger Checkpoints in

der Stadt betrieben werden. Die Checkpoints werden von den unterschiedlichen Sicherheitsbehörden bemannt.

Personen können beim Passieren von Checkpoints genaueren Kontrollen unterliegen, wenn sie aus oppositionell-

kontrollierten Gebieten stammen oder dort wohnen, oder auch wenn sie Verbindungen zu oppositionellen

Gruppierungen haben. Männer im wehrfähigen Alter werden auch hinsichtlich des Status ihres Wehrdienstes

gesondert überprüft. Auch eine Namensgleichheit mit einer gesuchten Person kann zu Problemen an Checkpoints

führen. Die Behandlung von Personen an einem Checkpoint kann recht willkürlich sein. Die fehlende Rechtssicherheit

und die in Syrien im Verlauf des Konfliktes generell gestiegene Willkür verursacht auch Probleme an Checkpoints.

Laut Human Rights Watch wird Personen, die aus vom IS gehaltenen Gebieten Rüchten, der Zutritt in kurdisch

kontrollierte Gebiete verweigert, wenn diese keinen kurdischen Fürsprecher (Sponsor) vorweisen können.

Die vorherrschende Gewalt und der starke kulturelle Druck schränken die Bewegungsfreiheit von Frauen in vielen

Gebieten Syriens erheblich ein. In den vom IS kontrollierten Gebieten war es Frauen allgemein nicht erlaubt, ohne

einen nahen männlichen Verwandten zu reisen.

II.1.3.6.2. Ein- und Ausreise, Situation an Grenzübergängen (LIB, Punkt 13.2):

Die syrische Regierung kann die Ausstellung von Reisepässen oder anderen wichtigen Dokumenten aufgrund der

politischen Einstellung einer Person, deren Verbindung zu oppositionellen Gruppen oder der Verbindung zu einem

geographischen Gebiet, in dem die Opposition dominiert, verweigern. Das syrische Regime verlangt außerdem ein

Ausreisevisum und schließt regelmäßig den Flughafen Damaskus und Grenzübergänge, angeblich aus

Sicherheitsgründen. Die Regierung verbietet durchgängig die Ausreise von Mitgliedern der Opposition. Viele Personen

erfahren erst von einem Ausreiseverbot, wenn ihnen die Ausreise verweigert wird. Grund oder Gültigkeitsdauer

werden häufig nicht genannt.

Minderjährige Kinder können nicht ohne schriftliche Genehmigung ihres Vaters ins Ausland reisen, selbst wenn sie sich

in Begleitung ihrer Mutter beTnden. Außerdem gibt es ein Gesetz, das bestimmten männlichen Verwandten erlaubt,

Frauen das Reisen zu verbieten.

Einige in Syrien aufhältige Palästinenser brauchen für eine legale Ausreise aus Syrien eine Genehmigung und müssen

sich zusätzlich einer weiteren Sicherheitskontrolle unterziehen, dies hängt jedoch von ihrem rechtlichen Status in

Syrien ab.

II.1.3.7. Rückkehr (LIB, Punkt 17):

Im Juli 2018 zählte die syrische Bevölkerung geschätzte 19,5 Millionen Menschen.

Die Zahl der Binnenvertriebenen belief sich im September 2018 auf insgesamt 6,2 Millionen Menschen. 2018 sind

insgesamt etwa 1,2 bis 1,4 Millionen IDPs in Syrien zurückgekehrt.

Mit März 2019 waren 5.681.093 Personen in den Nachbarländern Syriens und Nordafrika als syrische Flüchtlinge

registriert. 2018 sind laut UNHCR insgesamt etwa 56.000 Flüchtlinge nach Syrien zurückgekehrt.

Weder IDPs noch Flüchtlinge sind notwendigerweise in ihre Heimatgebiete zurückgekehrt.

Wenn eine Person in ihre Heimat zurückkehren möchte, können viele unterschiedliche Faktoren die

Rückkehrmöglichkeiten beeinRussen. Ethno-religiöse, wirtschaftliche und politische Aspekte spielen ebenso eine Rolle,

wie Fragen des Wiederaufbaus und die Haltung der Regierung gegenüber Gemeinden, die der Opposition zugeneigt

sind. Über die Zustände, in welche die Flüchtlinge zurückkehren und die Mechanismen des Rückkehrprozesses ist

wenig bekannt. Da Präsident Assad die Kontrolle über große Gebiete wiedererlangt, sind immer weniger

Informationen verfügbar und es herrschen weiterhin Zugangsbeschränkungen und Beschränkungen bei der

Datenerhebung für UNHCR. Die Behandlung von Einreisenden ist stark vom Einzelfall abhängig, und über den

genauen Kenntnisstand der syrischen Behörden gibt es keine gesicherten Kenntnisse.

Das Fehlen von vorhersehbarer und nachhaltiger physischer Sicherheit in Syrien ist der Hauptfaktor, der die



Rückkehrvorhaben von Flüchtlingen negativ beeinRusst. Weiters werden das Fehlen einer adäquaten Unterkunft oder

Wohnung oder fehlende Möglichkeiten den Lebensunterhalt zu sichern als wesentliche Hindernisse für die Rückkehr

genannt. Als wichtiger Grund für eine Rückkehr wird der Wunsch nach Familienzusammenführung genannt.

Rückkehrüberlegungen von syrischen Männern werden auch von ihrem Wehrdienststatus beeinflusst.

Bereits im Jahr 2017 haben die libanesischen Behörden trotz des KonRiktes und begründeter Furcht vor Verfolgung

vermehrt die Rückkehr syrischer Flüchtlinge gefordert. Eine kleine Anzahl von Flüchtlingen ist im Rahmen lokaler

Abkommen nach Syrien zurückgekehrt. Diese Rückkehrbewegungen werden nicht von UNHCR überwacht. Einige

Flüchtlinge kehren aufgrund der harschen Politik der Regierung ihnen gegenüber und sich verschlechternden

Bedingungen im Libanon nach Syrien zurück, und nicht weil sie der Meinung sind, dass Syrien sicher sei. Gemeinden

im Libanon haben Tausende von Flüchtlingen in Massenausweisungen/Massenvertreibungen ohne Rechtsgrundlage

oder ordnungsgemäßes Verfahren vertrieben. Zehntausende sind weiterhin der Gefahr einer Vertreibung ausgesetzt.

Viele syrische Flüchtlinge kehren aufgrund der schlechten Bedingungen im Libanon und Jordanien nach Syrien zurück,

und weil sie außerhalb Syriens keine Zukunft für sich sehen. UNHCR hat nur vereinzelt und für kurze Zeit Zugang zu

Personen, die aus dem Libanon nach Syrien zurückkehren, und kann auch keine ungestörten Interviews mit ihnen

führen.

Flüchtlinge, die aus dem Libanon nach Syrien zurückkehren möchten, müssen dies bei den lokalen

Sicherheitsbehörden melden und diese leiten den Antrag an die syrischen Behörden weiter. Die syrischen Behörden

überprüfen die Antragsteller. Anträge auf Rückkehr können von der Regierung auch abgelehnt werden. Der Anteil der

Personen, denen die Rückkehr nicht gestattet wird, wird von den verschiedenen Quellen mit 5% , 10%, bis hin zu 30%

angegeben. In vielen Fällen wird auch Binnenvertriebenen die Rückkehr in ihre Heimatgebiete nicht erlaubt.

Gründe für eine Ablehnung können (wahrgenommene) politische Aktivitäten gegen die Regierung bzw. Verbindungen

zur Opposition oder die Nicht-Ableistung der WehrpRicht sein. Personen, die von der syrischen Regierung gesucht

werden, und darum die Genehmigung zur Rückkehr nicht erhalten, sind aufgefordert ihren Status zu „regularisieren“,

bevor sie zurückkehren können. In Jordanien gibt es für diese Regularisierung jedoch bisher keine Abläufe. Im Januar

2019 fanden erstmals organisierte Rückkehrbewegungen einer geringen Anzahl von syrischen Flüchtlingen aus

Jordanien am syrisch-jordanischen Jaber-Nassib-Grenzübergang statt. Organisiert wurde die Rückkehr von einem

zivilen Komitee, ohne Beteiligung der jordanischen Behörden und auch hier wurden die Namen der Antragsteller den

syrischen Behörden zur Rückkehrgenehmigung übermittelt.

Der Sicherheitssektor kontrolliert den Rückkehrprozess in Syrien. Die Sicherheitsdienste institutionalisieren ein System

der Selbstbeschuldigung und Informationsweitergabe über Dritte, um große Datenbanken mit Informationen über

reale und wahrgenommene Bedrohungen aus der syrischen Bevölkerung aufzubauen. Um intern oder aus dem

Ausland zurückzukehren, müssen Geflüchtete umfangreiche Formulare ausfüllen.

Gesetz Nr. 18 von 2014 sieht eine Strafverfolgung für illegale Ausreise in der Form von Bußgeldern oder Haftstrafen

vor. Entsprechend einem Rundschreiben wurde die Bestrafung für illegale Ausreise jedoch aufgehoben und

Grenzbeamte sind angehalten Personen, die illegal ausgereist sind, „bei der Einreise gut zu behandeln“. Einem

syrischen General zufolge müssen Personen, die aus dem Ausland zurückkehren möchten, in der entsprechenden

syrischen Auslandsvertretung „Versöhnung“ beantragen und unter anderem angeben wie und warum sie das Land

verlassen haben und Angaben über Tätigkeiten in der Zeit des Auslandsaufenthaltes etc. machen. Diese Informationen

werden an das syrische Außenministerium weitergeleitet, wo eine Sicherheitsüberprüfung durchgeführt wird. Syrer,

die über die Landgrenzen einreisen, müssen dem General zufolge dort ein „Versöhnungsformular“ ausfüllen.

Syrer benötigen in unterschiedlichen Lebensbereichen eine Sicherheitsfreigabe von den Behörden, so z.B. auch für die

EröFnung eines Geschäftes, eine Eheschließung und Organisation einer Hochzeitsfeier, um den Wohnsitz zu wechseln,

für Wiederaufbautätigkeiten oder auch um eine Immobilie zu kaufen. Die Sicherheitsfreigabe kann auch Informationen

enthalten, z.B. wo eine Person seit dem Verlassen des konkreten Gebietes aufhältig war. Der Genehmigungsprozess

könnte sich einfacher gestalten für eine Person, die in Damaskus aufhältig war, wohingegen der Aufenthalt einer

Person in Orten wie Deir ez-Zour zusätzliche Überprüfungen nach sich ziehen kann. Eine Person wird für die

Sicherheitserklärung nach Familienmitgliedern, die von der Regierung gesucht werden, befragt, wobei nicht nur

Mitglieder der Kern- sondern auch der Großfamilie eine Rolle spielen.

Für Personen aus bestimmten Gebieten Syriens erlaubt die Regierung die Wohnsitzänderung aktuell nicht. Wenn es



darum geht, wer in seinen Heimatort zurückkehren kann, können einem Experten zufolge ethnisch-konfessionelle

aber auch praktische Motive eine Rolle spielen. Genannt werden zum Beispiel Sayyida Zeinab – eine schiitisch

dominierte Gegend, in welcher der Sayyida Zeinab Schrein gelegen ist – oder die christliche Stadt Ma‘lula in Damaskus-

Umland, in die Muslime nicht zurückkehren können. Ehemalige Bewohner von Homs müssen auch vier Jahre nach der

Wiedereroberung durch die Regierung noch immer eine Sicherheitsüberprüfung bestehen, um in ihre Wohngebiete

zurückkehren und ihre Häuser wieder aufbauen zu können. Syrer, die nach Syrien zurückkehren, können sich nicht an

jedem Ort, der unter Regierungskontrolle steht, niederlassen. Die Begründung eines Wohnsitzes ist nur mit Bewilligung

der Behörden möglich. Das syrische Innenministerium kündigte Anfang 2019 an, keine Sicherheitserklärung mehr als

Voraussetzung für die Registrierung eines Mietvertrages bei Gemeinden zu verlangen, sondern Mieten werden dort

registriert und die Daten an die Sicherheitsbehörden weitergeleitet, sodass die Sicherheitsbehörden nur im

Nachhinein Einspruch erheben können. Abgesehen von Damaskus wurde dies bisher nicht umgesetzt. Außerhalb von

Damaskus muss die Genehmigung nach wie vor eingeholt werden. Auch hinsichtlich Damaskus wurde berichte

Quelle: Bundesverwaltungsgericht BVwg, https://www.bvwg.gv.at
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